
Pfalzwerke Netz AGLudwigshafen am Rhein
TestatsexemplarJahresabschluss, Lagebericht und Tätigkeitsabschlüsse31. Dezember 2025
EY GmbH & Co. KGWirtschaftsprüfungsgesellschaft



  

  

Inhaltsverzeichnis 

 
Bestätigungsvermerk 

Rechnungslegung 

Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt 

Allgemeine Auftragsbedingungen 

 

 

Hinweis: 

Den nachfolgenden Bestätigungsvermerk haben wir, unter Beachtung der gesetz-
lichen und berufsständischen Bestimmungen, nach Maßgabe der in der Anlage 
„Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt“ beschriebenen Bedin-
gungen erteilt. 

Falls das vorliegende Dokument in elektronischer Fassung für Zwecke der 
Offenlegung im elektronischen Bundesanzeiger verwendet wird, sind für diesen 
Zweck daraus nur die Dateien zur Rechnungslegung und im Falle gesetzlicher 
Prüfungspflicht der Bestätigungsvermerk resp. die diesbezüglich erteilte 
Bescheinigung bestimmt.  
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Pfalzwerke Netz AG
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen/Rhein,
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Pfalzwerke Netz AG für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft. Die unter
Punkt „3.2 Frauenquote“ des Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmens-
führung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit
den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025
und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. Wir geben kein Prüfungsurteil zu dem Inhalt der oben genannten
Erklärung zur Unternehmensführung ab.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts
geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die
sonstigen Informationen umfassen die oben genannte Erklärung zur Unternehmens-
führung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote).
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht erstrecken sich nicht
auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs-
urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren

bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang
nichts zu berichten.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-abschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses unddes Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können;
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• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-
kehrungen und Maßnahmen abzugeben;

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben;

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir
während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6bAbs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG
Prüfungsurteile
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1
bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 eingehalten hat. Darüber
hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung,
Gasverteilung und Intelligenter Messstellenbetrieb nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG
sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember
2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1. Januar bis zum
31. Dezember 2025 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungs-
legungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.
• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5

EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen
wesentlichen Belangen eingehalten.
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• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen
Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und
des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten
und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beach-
tung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz
(IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards:
Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis
(IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltungder Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter
Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der
Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7
EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen,
die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten
einzuhalten.
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Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht
der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für
den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses
beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeits-
abschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz-
und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2
MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungs-legungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,
• ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG

und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen
Belangen eingehalten haben und

• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vor-
schriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG ent-
sprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzu-
nehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten
nach § 6b Abs. 3 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die
Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG und
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz
der Stetigkeit beachtet wurde.
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Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen
Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss
keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.
Saarbrücken, 6. März 2026
EY GmbH & Co. KGWirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogelgesang SalzerWirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Lagebericht 

1. Grundlagen des Unternehmens 

1.1. Die Pfalzwerke Netz AG 

Die Pfalzwerke Netz AG (PW Netz AG) ist eine Tochtergesellschaft der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 

(PW AG) mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. 

Vom Rhein bis in den Saarpfalz-Kreis sowie von der französischen Grenze bis in den Donnersbergkreis erstreckt sich 

das Stromnetz der PW Netz AG, welches 425 Städte und Gemeinden sowie 50 nachgelagerte Stadt- und Gemeinde-

werke mit elektrischer Energie versorgt. Um in unserem Netzgebiet eine optimale Versorgung sicherzustellen, sind vier 

Netzteams an acht Standorten für die Unterhaltung unserer Anlagen im Einsatz. Für den sicheren Betrieb des 

15.540 Kilometer langen Stromnetzes, an welches ca. 343.000 Netzkunden angeschlossen sind, sorgen unsere enga-

gierten und erfahrenen Mitarbeiter*innen. 

Die PW Netz AG als Anbieter von Versorgungsinfrastruktur gewährleistet den technischen Betrieb von Stromvertei-

lungsnetzen von der Niederspannung (0,4 kV) bis zur Hochspannungsebene (110 kV). Die satzungsgemäße Ge-

schäftstätigkeit der PW Netz AG umfasst die Planung, die Errichtung, den Betrieb, die Wartung und Unterhaltung sowie 

den Ausbau und die Nutzung von Netzanlagen und Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme ein-

schließlich der Erbringung und Vermarktung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen. Die Tätigkeiten der Ge-

sellschaft umfassen die Stromverteilung, den Messstellenbetrieb, die Gasverteilung sowie sonstige Aktivitäten im Be-

reich Strom im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). 

1.2. Strategie 

Die Unternehmensstrategie der PW Netz AG prüfen wir im Rahmen unseres agilen, kontinuierlichen Strategieentwick-

lungsprozesses regelmäßig auf Zielrichtung und Passgenauigkeit. Über den Strategie-Review-Prozess analysieren wir 

das wirtschaftliche, regulatorische, technologische, politische und soziale Umfeld und bewerten dessen strategische 

Bedeutung. Hieraus leiten wir wichtige Einflussfaktoren sowie strategische Handlungsfelder ab.  

In unserem Kerngeschäft als Netzbetreiber sehen wir als zentrale strategische Herausforderungen die regulatorischen 

Rahmenbedingungen, die durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) festgelegt werden, den Funktionswandel bzw. die 

Transformation und den Ausbau der Netze, u. a. aufgrund der stark zunehmenden Anschluss- und Einspeiseanfragen, 

den damit bedingten hohen Investitions- und Finanzierungsbedarf, den Konzessionswettbewerb sowie die Änderungen 

der Verfügbarkeit von Personal und Materialien. Als technisch innovativer Netzbetreiber und grundzuständiger Mess-

stellenbetreiber treiben wir vor dem Hintergrund einer zunehmenden dezentralen Erzeugung und im Sinne der Digitali-

sierung und Steuerbarkeit unserer Netze zudem die Versorgung mit intelligenten Messsystemen sowie die Digitalisie-

rung unserer Mess- und Abrechnungsprozesse voran. 

Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit sorgen unsere Spezialisten mit viel Engagement rund um die Uhr für eine 

hochmoderne und zukunftssichere Netzinfrastruktur, einen reibungslosen Betrieb sowie eine stetige Modernisierung 

und Digitalisierung. 

Darüber hinaus sehen wir eine zunehmende Verstromung von Prozessen und einen hohen Bedarf an Infrastruktur (E-

Mobilität, Wärmewende, Photovoltaik, Wind) und intelligenten Komplettlösungen im Umgang mit den immer 
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komplexeren Herausforderungen der Energiewende und der damit einhergehenden Netztransformation. Im Geschäfts-

feld „Infrastruktur Lösungen und Services“ fassen wir alle technischen, infrastrukturellen Aktivitäten für dritte Netzbe-

treiber, Kommunen und Dienstleistungskunden zusammen. Als Ziel des Geschäftsfeldes verfolgen wir den zuverlässi-

gen, sicheren, digitalisierten sowie nachhaltigen Bau und Betrieb von (kritischen und modernen) Infrastrukturen für 

externe Auftraggeber sowie Lösungsangebote für die Herausforderungen der Energiewende. Dazu entwickeln und stei-

gern wir stetig unsere innovativen Lösungs- und Dienstleistungsangebote sowie unsere Kompetenzen im Sinne unserer 

Kundenorientierung, immer unter dem klaren Fokus unserer Kernkompetenzen. 

 

2. Wirtschaftsbericht 

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

2.1.1. Gesamtwirtschaftliches Umfeld 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist die deutsche Wirtschaft 2025 nach zwei Rezessi-

onsjahren wieder leicht gewachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag nach ersten Berechnungen im 

Jahr 2025 bei 0,2 % höher als im Vorjahr (2024: -0,5 %). Destatis zufolge ist das Wachstum vor allem auf die gestie-

genen Konsumausgaben der privaten Haushalte und des Staates zurückzuführen. Demgegenüber gaben die Exporte 

erneut nach. Die Exportwirtschaft sah sich durch die h heren US-Z lle, die Euro-Aufwertung und die stärkere Konkur-

renz aus China heftigem Gegenwind ausgesetzt. Zudem hielt die Investitionsschwäche an. Sowohl in Ausrüstungen als 

auch Bauten wurde weniger investiert als im Vorjahr. Im Verarbeitenden Gewerbe wurde 2025 im dritten Jahr in Folge 

weniger erwirtschaftet. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,3 % ab. Vor allem 

große Bereiche wie die Automobilindustrie und der Maschinenbau hatten Einbußen zu verzeichnen. Die preisbereinigte 

Bruttowertschöpfung im Baugewerbe sank 2025 nochmals um 3,6 %. Anhaltend hohe Baupreise bremsten insbeson-

dere den Hochbau und das Ausbaugewerbe deutlich aus. Besser war die Lage im Tiefbau: Der Neubau und die In-

standsetzung etwa von Straßen, Bahnstrecken oder Energienetzen sorgten dafür, dass das Vorjahresniveau leicht 

übertroffen wurde. Im Dienstleistungsbereich zeigte sich ein gemischtes Bild: So sank die preisbereinigte Bruttowert-

schöpfung der Unternehmensdienstleister im Vorjahresvergleich um 0,8 %. Im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe 

stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung dagegen um 1,2 % an. Hierzu trug insbesondere der Einzelhandel bei. 

Die Bruttoanlageinvestitionen sanken um 0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Sowohl die privaten als auch die staatlichen 

Konsumausgaben stiegen im Jahr 2025 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Die preisbereinigten privaten Konsumausga-

ben nahmen insgesamt um 1,4 % zu. Besonders für Gesundheit und Mobilität gaben die privaten Haushalte mehr Geld 

aus als im Vorjahr. Der Staatskonsum stieg 2025 mit einem Zuwachs von 1,5 % noch etwas stärker als der private 

Konsum. Hauptursache für den Anstieg war, dass die Sozialversicherung mehr Geld für Krankenhaus- und Arztbe-

handlungen, Medikamente sowie Pflege ausgeben musste. In einem für den deutschen Außenhandel turbulenten Jahr 

gingen die Exporte 2025 das dritte Jahr in Folge zurück (-0,3 %). Bei den Importen stellte sich die Situation 2025 anders 

dar: Nach zwei Jahren mit Rückgängen legten die Einfuhren kräftig, um 3,6 %, zu. 

Im Juni senkte die Europäische Zentralbank (EZB) die drei Leitzinssätze um jeweils 25 Basispunkte. Der Zinssatz für 

die Einlagefazilität sowie die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und für die Spitzenrefinanzierungsfazilität 

lagen demnach mit Wirkung zum 11. Juni 2025 bei 2,00 %, 2,15 % bzw. 2,40 %. Da die Inflation weiterhin in der Nähe 

des mittelfristigen Zielwerts von 2 %, und die Beurteilung der Inflationsaussichten durch den EZB-Rat weitgehend 
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unverändert war, wurden in den Folgesitzungen des EZB-Rates bis zum Ende des Jahres 2025 keine weiteren Zinsan-

passungen beschlossen. 

Die Inflationsrate in Deutschland lag 2025 durchschnittlich bei 2,2 % und damit ebenso hoch wie im Vorjahr (+2,2 %). 

Im Dezember 2025 fiel die monatliche Rate in Deutschland erstmals unter die 2 %-Marke - auf 1,8 %. 

 

2.1.2. Energiepolitische und regulatorische Rahmenbedingungen 

Im Jahr 2025 wurden zahlreiche Änderungen der regulatorischen Vorgaben für Strom- und Gasversorger sowie für die 

Verteilnetzbetreiber (VNB) diskutiert und festgelegt. Die Entwicklungen zu verfolgen und fristgerecht umzusetzen, stellt 

alle Betroffenen vor große Herausforderungen. Im Folgenden werden nur die für die VNB relevanten Entwicklungen 

des Jahres 2025 dargestellt. 

Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens (N.E.S.T.) 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 2. September 2021 (C-718/18) bildet die Grundlage für eine 

umfassenden Wandel in der deutschen Energieregulierung. Da die Verordnungs-Ermächtigung in § 24 EnWG gegen 

die in den EU-Richtlinien vorgesehene ausschließliche Zuständigkeit und Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde 

verstößt, werden die auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen, wie die Stromnetzentgeltverordnung 

(StromNEV), die Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) und die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) ab 2028 nicht 

mehr zur Anwendung kommen können. Die Methoden und Bedingungen für den Netzzugang werden zukünftig durch 

die nationalen Regulierungsbehörden in eigener Zuständigkeit bundesweit festgelegt. 

Am 18. Januar 2024 wurde durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) mit der Veröffentlichung des „Eckpunktepapiers 

Netze. Effizient. Sicher. Transformiert.“ (N.E.S.T.) das Verfahren zur Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens für 

die fünfte Regulierungsperiode (RAMEN) eingeleitet. Nach intensiven Diskussionen mit Branchenvertretern und weite-

ren Stakeholdern sowie Konsultationen der einzelnen Festlegungsentwürfe in den Jahren 2024 und 2025 wurden die 

endgültigen Festlegungen im N.E.S.T. Prozess am 10. Dezember 2025 veröffentlicht.  

Das Festlegungspaket umfasst neben der Festlegung eines Regulierungsrahmens und der Methode der Anreizregulie-

rung für Elektrizitäts- und Gasverteilernetzbetreiber sowie Fernleitungsnetzbetreiber (RAMEN Strom GBK-25-01-1#1 

und RAMEN Gas GBK-25-01-2#1), die Festlegung der Methodik zur Ermittlung des Ausgangsniveaus für Elektrizitäts- 

bzw. Gasverteilernetzbetreiber sowie Fernleitungsnetzbetreiber (StromNEF GBK-24-02-1#3 und GasNEF GBK-24-02-

2#3), die Festlegung der Methode zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Elektrizitätsver-

teilernetze, Gasverteilernetze und Fernleitungsnetze (GBK-24-02-3#4), die Festlegung der Methodik zur Durchführung 

der Effizienzvergleiche für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber sowie Gasverteilernetzbetreiber und Fernleitungsnetzbe-

treiber (GBK-25-02-1#2 und GBK-25-02-2#1) und die Festlegung von Methoden für die Ermittlung eines pauschalierten 

Kapitalverzinsungssatzes (GBK-25-02-3#1). 

Die erlassenen Festlegungen gestalten den regulatorischen Rahmen für die Kosten- und Erlösbestimmung der Verteil-

netzbetreiber und treten zum 01. Januar 2028 bzw. zum 01. Januar 2029 an die Stelle der ARegV sowie der StromNEV 

und GasNEV. 
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Festgelegt wurde u. a. die Verkürzung der Regulierungsperiode von fünf auf drei Jahre ab der sechsten Regulierungs-

periode, um die operativen Kosten der Netzbetreibern mit geringerem Zeitverzug in die Erlösobergrenze einfließen zu 

lassen. Gleichzeitig wird der individuelle Effizienzdruck durch die Anpassungen bei der Effizienzvorgaben erhöht, ins-

besondere durch die Verkürzung des Abbaupfads für Ineffizienzen von fünf auf drei Jahre. Zugleich geht die Branche 

davon aus, dass durch die geänderten Vorgaben zum vereinfachten Verfahren, mehr Netzbetreiber in den Effizienz-

vergleich einbezogen werden, wodurch sich der Wert der Durchschnittseffizienz verschlechtert.  

Die dreijährige Regulierungsperiode führt zu einem kürzeren Prüfzyklus. Daher wurden Vereinfachungen bei der Kos-

tenprüfung festgelegt. Hierzu zählen die pauschalierte Anerkennung von Kapitalkosten über einen WACC-Ansatz sowie 

die Reduktion des Katalogs der als dauerhaft nicht beeinflussbar deklarierten Kostenanteile.  

Bei der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung wird die Marktrisikoprämie auf Basis des arithmetischen Mittels be-

stimmt. Die Methodik zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors wurde weiterentwickelt und ein-

zelne methodische Fehler in der Regulierungsformel behoben. Für die fünfte Regulierungsperiode wurde ein Anpas-

sungsfaktor für Betriebskosten festgelegt, um die gestiegenen operativen Kosten seit dem letzten Basisjahr erlösseitig 

abzubilden. 

Vor Einführung der dreijährigen Regulierungsperiode ist eine Evaluierung unter Beteiligung der Länder vorgesehen, in 

der geprüft wird, ob die Vereinfachungen den Prüfaufwand tatsächlich ausreichend reduzieren. 

Der Festlegungsentwurf zur Weiterentwicklung der Qualitätsregulierung durch die Ausgestaltung von Qualitätselemen-

ten sowie zur Entwicklung eines Anreizsystems zur Steigerung der Energiewendekompetenz GBK-24-02-1#4 wurde im 

Dezember 2025 veröffentlicht. Enthalten sind Überlegungen zur Energiewendekompetenz und zur konkreten Ausge-

staltung eines Digitalisierungsindexes. Eine Monetarisierung der Energiewendekompetenz der Netzbetreiber wird ge-

prüft. 

Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) 

Am 12. Mai 2025 hatte die BNetzA das Verfahren zur Festlegung der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (Ag-

Nes) unter dem Geschäftszeichen GBK-25-01-1#3 eröffnet. Neben dem Außerkrafttreten der StromNEV Ende 2028 

erfordern geänderte energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen eine Anpassung und Neuregelung der Netzentgelt-

systematik. Die wachsende Zahl dezentraler Erzeugungsanlagen führt zu hohen, einspeisebedingte Netzausbaukosten 

und zu zunehmend einspeisedominierten Netzen, ohne dass diese Anlagen zugleich einen Finanzierungsbeitrag leis-

ten. Zudem bewirken volatile Einspeiser vermehrt Netzengpässe und steigende Engpassmanagementkosten. Um ge-

genzusteuern, soll auf der Verbrauchsseite ein netzdienliches Verhalten über geeignete Netzentgeltkomponenten ge-

zielt angereizt werden. In einem Auftaktworkshop im Juni 2025 stellte die BNetzA ein erstes Diskussionspapier vor. Im 

Vorfeld der Expertenaustauschtermine zu den vorgesehenen Netzentgeltkomponenten im Dezember 2025 wurden am 

20. November Orientierungspunkte der BNetzA veröffentlicht. Die neuen Entgeltkomponenten sollen kostenreflexiv 

sein und sowohl eine Finanzierungs- als auch Anreizfunktion für eine effiziente Netzauslastung erfüllen. Gleichzeitig 

soll die Systematik einfacher und für Netzkunden verständlicher werden. Für das erste Quartal 2026 sind weitere Aus-

tauschtermine angesetzt. Ein finaler Festlegungsentwurf ist für Ende 2026 geplant, im Anschluss sollen die Vorgaben 

für die Marktkommunikation definiert und festgelegt werden. 

Lieferantenwechsel in 24h (LFW24) 
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Bereits am 21. März 2024 hatte die BNetzA die Festlegung für einen beschleunigten werktäglichen Lieferantenwechsel 

in 24 Stunden für die Sparte Strom (BK6-22-024) erlassen. Demnach war der LFW24 sowie die Festlegung zur Zähler-

standsgangmessung (BK6-24-174) ab dem Formatwechsel zum 01. April 2025 abzuwickeln. Nach dem sich abzeich-

nete, dass dieses Datum auf Grund der Komplexität der neuen IT-Prozesse und der damit verbundenen Auslieferungs-

schwierigkeiten bei den beauftragten Softwarehäusern, nicht gehalten werden konnte, verschob die BNetzA die opera-

tive Umsetzung auf den 06. Juni 2025. Rückwirkende An- und Ummeldungen von Stromlieferanten beim Netzbetreibern 

sind seitdem nicht mehr möglich, der technische Prozess zum Lieferantenwechsel beim Netzbetreiber muss an Werk-

tagen innerhalb von 24 h abgeschlossen sein. Über die Umsetzung der EU-Vorgaben zum LFW24 hinaus, enthielt die 

Festlegung aber auch umfassende Neustrukturierungen der Prozesse zum Stammdatenaustausch sowie den MaLo-

Identifikationsprozess. Zum Stichtag meldete der Großteil der Branche, dass die neuen Prozesse noch nicht vollständig 

automatisiert und reibungslos abliefen. Erhebliche Ressourcen mussten für manuelle Nachbearbeitungen und Klärun-

gen bereitgestellt werden. 

EnWG-Novelle 2025 Strom 

Das „Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich 

sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften trat im Dezember 2025 in Kraft. Mit diesem Gesetz wurden 

zahlreiche energierechtliche Regelungen angepasst, darunter das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Messstellen-

betriebsgesetz (MsbG), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie 

das Energieeffizienzgesetz (EnFG). 

Eine wesentliche Neuerung war die gesetzliche Verankerung zum Energy Sharing in § 42c EnWG, mit dem die rechtli-

che Grundlage für gemeinschaftliche Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen wurde. Netzbetreiber haben die tech-

nischen und organisatorischen Voraussetzungen für Messkonzepte, Abrechnung und intelligente Messsysteme sicher-

zustellen. 

In § 38a EnWG wurde die Problematik lieferantenloser Kunden oberhalb der Niederspannung aufgegriffen und eine 

fakultative Regelung für die befristete Ersatzversorgung im Mittelspannungsbereich eingeführt. Netzbetreiber können 

gemeinsam mit dem Grundversorger eine Versorgungslösung für maximal drei Monate vereinbaren. Die diskriminie-

rungsfreie Angebotsgestaltung sowie die rechtzeitige Kundeninformation sind sicherzustellen. 

Mit dem Urteil des EuGH vom 28. November 2024 (Az. C-293/23) und dem Beschluss des BGH vom 13. Mai 2025 (Az. 

EnVR 83/20) änderte sich die Rechtslage zur bisherigen Auslegung des Begriffs „Kundenanlage“. Für Bestandsanla-

gen, die vor Inkrafttreten angeschlossen wurden, gilt eine Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 2028 

(§ 118 Abs. 7 EnWG). Erst danach entfällt die Privilegierung und es sind die regulären Netzanbindungs- und Messstel-

lenpflichten anzuwenden. Für Neuanlagen erfolgt eine restriktivere Abgrenzung gegenüber dem Verteilnetz 

(§ 3 Nr. 24a EnWG). 

Mit § 75 Abs. 3a EnWG-E wird ein inzidenter Rechtsschutz gegen die Rahmen- und Methodenfestlegungen der BNetzA 

in der Entgeltregulierung eingeführt und der Handlungsspielraum der Netzbetreiber erweitert. In einem Beschwerde-

verfahren gegen eine Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG kann nun die Rechtmäßigkeit einer vorangegangenen Fest-

legung der Großen Beschlusskammer Energie (GBK) überprüft werden, auch wenn die Beschwerdefrist bereits abge-

laufen ist, sofern die angegriffene Entscheidung der BNetzA auf dieser Festlegung beruht. 
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Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026 

Am 12. Dezember 2025 trat das „Gesetz für einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2026“ in 

Kraft. Es sieht eine anteilige Finanzierung der Übertragungsnetzkosten in Höhe von 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- 

und Transformationsfonds (KTF) vor. Mit dem Zuschuss sollen Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher 

beim Strompreis entlastet werden. Durch das Gesetz wurde das EnWG um den § 24c EnWG ergänzt, der die Abwick-

lung des Zuschusses regelt. § 118 Abs. 5 EnWG verpflichtet Lieferanten die gesunken Netzentgelte bei der nächsten 

Preisanpassung an die Kunden weiterzugeben, § 118 Abs. 5a EnWG verpflichtet Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 

und VNB zur Veröffentlichung eines fiktiven Entgelts, welches sich ohne den Bundeszuschuss ergeben hätte. Lieferan-

ten haben in der Rechnung auf den Zuschuss nach § 24c EnWG und die Veröffentlichung der Netzbetreiber hinweisen. 

So soll die Auswirkung des Zuschusses auf die Verbrauchsgruppen transparent gemacht werden. Die Bundesregierung 

geht von einer spürbaren Kostendämpfung für Haushaltskunden und für Gewerbe- und Industriekunden aus.  

2.2. Geschäftsverlauf 

Die PW Netz AG befindet sich im Jahr 2025 im zweiten Jahr der vierten Regulierungsperiode, die den Zeitraum von 

2024 bis 2028 umfasst. Die Ermittlung der Erlösobergrenze (EO) für 2025 basiert auf dem von der Bundesnetzagentur 

(BNetzA) festgelegten Ausgangsniveau gemäß dem Beschluss zur „Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergren-

zen für die vierte Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028)“. Die Anpassung der EO für das Kalenderjahr 2025 er-

folgte entsprechend den Hinweisen der BNetzA gemäß § 4 Abs. 3 und 4 ARegV. 

Auf dieser Grundlage wurden die Netzentgelte sowie die Entgelte für den grundzuständigen Messstellenbetrieb ab dem 

01. Januar 2025 neu kalkuliert. Die Summe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten (dnbK) ist im Vergleich zum 

Vorjahr deutlich gestiegen und hat maßgeblich zur Erhöhung der EO beigetragen. Der wesentliche Teil dieses Anstiegs 

resultiert aus höheren Kosten der vorgelagerten Netzebenen. Der Bundeszuschuss zur anteiligen Deckung der Über-

tragungsnetzkosten wird erst ab dem Jahr 2026 wieder gewährt. Demgegenüber wirkt sich ein gesunkener Referenz-

preis für Verlustenergie dämpfend auf die EO aus, da diese Kosten als volatile Position berücksichtigt werden. 

Die im Netzgebiet der PW Netz AG durchgeleitete Strommenge belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 6,7 TWh. Im 

Vergleich zum Vorjahr (6,7 TWh) zeigt sich die durchgeleitete Menge auf gleichem Niveau. 

Durch den Anschluss einer immer größeren Zahl von EEG-Anlagen wird das Netz der PW Netz AG vor immer größere 

Herausforderungen gestellt. Zum Jahresende waren ca. 51.000 Photovoltaikanlagen, 362 Windenergieanlagen, 

46 Wasserkraftanlagen sowie 30 Biomasseanlagen an das Netz der PW Netz AG angeschlossen. Diese verfügen über 

eine installierte Leistung von insgesamt ca. 1.900 MW.  

Die Anzahl der Anfragen zur Installation einer Photovoltaikanlage ist um ein Vielfaches höher als in den Vorjahren und 

mit einem steigenden Anlagenbestand nimmt auch der Betreuungsaufwand für die bestehenden Anlagen weiter zu.  

Dieser weiterhin stattfindende Ausbau der installierten Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien führt 

zu zeitweise grenzwertigen Netzbelastungen in den Netzebenen HS, HS/MS und MS. Neben dem Ausbau der Primär-

technik (Leitungen, Transformatoren, Schaltanlagen) macht dies den Einsatz komplexer werdender Überwachungs- 

und Steuerungstechnik erforderlich. 

 

Anlage 1

25-006487



 

 
 

Seite 7 
 

Bautätigkeit Netz 

Im 110 kV-Anlagenbereich werden die Arbeiten im Schaltwerk Hohenecken planmäßig fortgeführt. Dieser Neubau ist 

darauf ausgerichtet, Netzengpässe zu vermeiden und die Zuverlässigkeit des Stromnetzes in der Region zu verbes-

sern. In Germersheim wurde die Erweiterung des Umspannwerks gemeinsam mit den Stadtwerken Germersheim er-

folgreich abgeschlossen. In Rülzheim haben die Baumaßnahmen für das neue Umspannwerk begonnen. Das Proviso-

rium für den Umbau der 110 kV-Anlage im Umspannwerk Homburg ist fertiggestellt, sodass der Rückbau der Bestands-

anlage zeitnah erfolgen kann. Im Umspannwerk Opel wurde der Umbau des zweiten Schaltfeldes abgeschlossen, wäh-

rend die Arbeiten am dritten Schaltfeld bereits angestoßen wurden. Für die Erweiterung der Umspannanlage Weingar-

ten wird derzeit die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde eingeholt. Die Baumaßnahmen zur Errichtung der 

neuen 110 kV-Querkupplung im Umspannwerk Oberndorf haben begonnen. Im Umspannwerk Mutterstadt wurde ein 

110/20 kV-Umspanner erfolgreich gegen einen neuen Transformator ausgetauscht.  

Zur Leistungserhöhung der 110 kV-Freileitung Otterbach – Biebermühle (Teilstück Otterbach – Hohenecken und Abzw. 

Lorettohöhe) wurde ein Mast eingebaut, ein Mast ausgebaut und auf einer Stromkreislänge von 2,6 km wurde das 

Bestandleiterseil gegen Hochtemperaturseil ausgetauscht. Für die 110 kV-Freileitung Miesau – Hohenecken wurde die 

Vorplanung für das notwendige Planfeststellungsverfahren abgeschlossen – hier wird eine Einleitung des Planfeststel-

lungsverfahrens im Jahr 2026 angestrebt. Für die Leistungserhöhung der 110 kV-Freileitung im Abschnitt Mutterstadt 

– Lambsheim wurden die Planungen abgeschlossen und die Genehmigungsunterlagen eingereicht. Zur Teilverkabe-

lung der 110 kV-Freileitung im Abzweig Ebenberg wurden die Tiefbauarbeiten gestartet. 

Im 20 kV-Bereich wurden umfangreiche Freileitungssanierungen in Verbindung mit erforderlichen Mast- und Seilaus-

tauschmaßnahmen ausgeführt. Des Weiteren wurden Verkabelungen von Mittelspannungsfreileitungen bzw. der Aus-

tausch störanfälliger Mittelspannungskabel z. B. in den Netzen Schwegenheim, Schneckenhausen, Sambach, Land-

stuhl, Gundersweiler, Flugplatz Zweibrücken, Haschbach, Kerzenheim, Kleinkarlbach, Maxdorf, Freinsheim, Otters-

heim, Limburgerhof und Altenglan durchgeführt bzw. mit deren Umsetzung begonnen.  

In Maxdorf wurde eine Niederspannungs-Verkabelungsmaßnahme durchgeführt. In Vollmersweiler wurde mit der Ver-

kabelung der Mittelspannungs- als auch der Niederspannungsfreileitung im gesamten Ort begonnen. In Maikammer 

und Lingenfeld wurde in mehreren Straßen umfangreich Freileitung abgebaut. 

Außerdem werden in den Ortsnetzen Waldmohr, Büchelberg, Steinfeld und Neupotz Neubaugebiete/Gewerbegebiete 

erschlossen. Im Rahmen der Umsetzung der Assetstrategie wird der Austausch von alten Niederspannungskabeln 

(NAKLEY) u. a. in Landstuhl, Göllheim, Wörth und Limburgerhof fortgeführt. In den Ortsnetzen Petersberg, Ransweiler, 

Schwanheim, Leinsweiler und Herchweiler im Ostertal erfolgten Netzausbau-/ bzw. Netzverstärkungsmaßnahmen.  

Zur Behebung von Spannungsproblemen wurden z. B. in den Ortsnetzen Hefersweiler, Obersulzbach, Herchweiler im 

Ostertal, Steinbach am Glan, Börsborn, Martinshöhe, Niederhausen/Winterbach, Schmittshausen, Wallhalben und Krä-

henberg regelbare Ortsnetztransformatoren eingebaut. 

Neue Umspannpunkte wurden in Birkenheide, Bornheim, Fußgönheim, Kirrweiler, Hochstadt, Großkarlbach, Gommers-

heim, Göllheim, Obersülzen, Schwegenheim, Minderslachen und Bockenheim, Lingenfeld errichtet. Der Umspannpunkt 

Schönenberg Kübelberg Kolpingstraße wurde als erster sogenannter „digitaler Umspannpunkt“ errichtet. Die techni-

schen Neuerungen gegenüber dem derzeitigen Standard sind eine Mittelspannungsschaltanlage mit Motorantrieb in 
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den Kabelfeldern, Erd- und Kurzschlussanzeigern sowie Strom - und Spannungsmessung auf der Mittelspannungs-

ebene. Die Niederspannungsverteilung ist ebenfalls mit Messtechnik bestückt.  

Neue Umspannpunkte werden grundsätzlich mit Messtechnik in der Niederspannungsverteilung ausgestattet. Diese ist 

erforderlich, um die Auslastung der Station und der Stromkreise überwachen zu können.  

In der Verbandsgemeinde Göllheim werden 170 Leuchten auf moderne LED-Leuchten umgerüstet.  

Für die Umsetzung von Anforderungen aus § 14a EnWG finden umfangreiche qualitätssichernde Maßnahmen in den 

SAP- und GIS-Systemen statt, damit die hohen Anforderungen an die Datenqualität bei Bereitstellung der Daten für ein 

SCADA-System und für die Netzberechnung erfüllt werden können.  

Für eine besser Bauplanung wurden im GIS-WebService weitere wichtige Informationsebenen implementiert, wie z. B. 

die Hochwasserschutzgebiete, Grabungsschutzgebiete und die Gebiete der bereits durchgeführten Kampfmittelunter-

suchungen. 

Die PW Netz AG treibt die Digitalisierung ihrer Prozesse weiter voran und hat die Services für Kunden und Installateure 

im Netzanschlussportal umfassend erweitert. Insbesondere die Netzanschlussgesuche für Hausanschlüsse, Erzeu-

gungsanalgen und steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung können über das Portal eingegeben 

und bearbeitet werden. 

Im Rahmen der Digitalisierung der Netzbetriebsprozesse hat die PW Netz AG im Jahr 2025 die technische Grundlage 

für den Aufbau einer skalierbaren MQTT- und Remote-Management-Systemlandschaft geschaffen. Das Remote-Ma-

nagement-System (RMS) dient speziell der zentralen Verwaltung, Überwachung und Aktualisierung von SGIM-Leisten 

in Ortsnetzstationen. Die technische Architektur umfasst eine hochverfügbare, mandantenfähige Kubernetes-Umge-

bung mit getrennten QS- und Produktivinstanzen sowie einer gesicherten MQTTS-Kommunikation über einen privaten 

APN. Damit wird ein sicherer Transfer von Mess- und Steuerungsdaten gewährleistet. Das RMS bildet künftig einen 

wesentlichen Baustein für die Digitalisierung des Verteilnetzes. Durch diese Maßnahme verbessert die PW Netz AG 

die Betriebssicherheit, erhöht die Transparenz im Netzbetrieb und schafft die technologische Basis für netz- und sicher-

heitsrechtlich notwendige Anforderungen wie NIS2 und KRITIS. 

Das Projekt PowerMerge befindet sich weiterhin im Projektverlauf und bleibt eines der zentralen strategischen Projekte 

zur Harmonisierung und Modernisierung der Systemlandschaft der PW Netz AG und unterstützt maßgeblich die zu-

künftige Prozess- und IT-Architektur des Unternehmens. 

 

Vertriebstätigkeit Netz 

Die vertrieblichen Aktivitäten im Netzbereich waren im Jahr 2025 weiterhin maßgeblich durch die Energiewende, den 

regulatorischen Rahmen sowie eine anhaltend hohe Nachfrage nach Netzanschlüssen und Leistungserhöhungen ge-

prägt. Die Dynamik der Elektrifizierung industrieller und kommunaler Prozesse hielt unvermindert an. Insbesondere die 

von unseren Industriekunden angestoßene Transformation hin zu dekarbonisierten Produktionsabläufen führte erneut 

zu einem deutlichen Anstieg von Anfragen zur Erweiterung bestehender Anschlussleistungen. 

Auch die Nachfrage nach Netzanschlüssen für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), Rechenzentren und großflä-

chige Ladeinfrastrukturprojekte nahm im Vergleich zum Vorjahr weiter zu. Diese Entwicklung zeigte sich in gleichem 
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Maße bei den Kunden der nachgelagerten Netzbetreiber, deren steigende Anforderungen sich spürbar auf unser An-

fragevolumen und die Koordinationsaufwände im technischen Vertrieb auswirkten. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit nachgelagerten Netzbetreibern konnte 2025 weiter gefestigt werden. Auf Basis 

der 2024 abgeschlossenen Dienstleistungsverträge wurden zusätzliche Leistungen im Bereich Bereitschaftsdienst, 24-

Stunden-Rufannahme sowie technische Betriebsführung implementiert. 

Im Rahmen der vertrieblichen Kommunikationsmaßnahmen wurde das 2024 entwickelte Veranstaltungskonzept erfolg-

reich weitergeführt und ausgebaut. Die Veranstaltung Kommunaler Dialog wurde 2025 erstmals umgesetzt. Sie dient 

als Austauschplattform zwischen Kommunen und der PW Netz AG. Ziel ist es, durch Dialog, Wissenstransfer und ge-

meinsame Verantwortung dazu beizutragen, dass Kommunen für die Herausforderungen von heute und morgen ge-

wappnet sind. Aufgrund der positiven Resonanz wird die Veranstaltungsreihe fortgesetzt. 

Insgesamt zeigte sich der Vertrieb Netz 2025 in einem weiterhin herausfordernden, jedoch wachstumsorientierten 

Marktumfeld. Die PW Netz AG konnte ihre Position sowohl bei Industriekunden als auch bei kommunalen Partnern und 

nachgelagerten Netzbetreibern weiter stärken. 

 

2.3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

2.3.1. Ertragslage 

Ausgewählte Kennzahlen der GuV 

 

Angaben in Tausend Euro (T€) 2025 Vorjahr 

Umsatzerlöse 635.363 603.763 

Gesamtleistung 656.577 620.455 

EBIT 29.446 26.526 

Jahresergebnis vor Gewinnabführung 29.854 20.904 

Zu diesen Kennzahlen geben wir noch folgende Erläuterungen: 

Die Umsatzerlöse i. H. v. 635.363 T€ (Vorjahr: 603.763 T€) beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus Netzentgelten von 

Standard-Lastprofil-Kunden (SLP-Kunden), Registrierende-Leistungsmessungs-Kunden (RLM-Kunden) sowie aus 

dem EEG-Wälzungsmechanismus. Dabei entfallen 61,14 % (Vorjahr: 55,42 %) auf die Erlöse aus Netzentgelten und 

20,24 % (Vorjahr: 27,28 %) auf die EEG-Zahlungen von Übertragungsnetzbetreiber. Der Anstieg der Umsatzerlöse um 

31.601 T€ ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Netzentgelte zurückzuführen. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge i. H. v. 17.850 T€ (Vorjahr: 27.531 T€) werden im Wesentlichen durch Erträge 

aus Auflösungen von Rückstellungen bestimmt. Dies ist u. a. auf die Neubewertung der Pensionsrückstellungen sowie 

der energiewirtschaftlichen Risiken, zurückzuführen. Mit einem Anteil von 87,95 % stellen die Auflösungen von Rück-

stellungen wie im Vorjahr die größte Position in den sonstigen betrieblichen Erträgen dar. 

Im Materialaufwand entfallen 49,34 % (Vorjahr: 53,94 %) auf den Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 

50,66 % (Vorjahr: 46,06 %) auf den Aufwand für bezogene Leistungen. Insgesamt ist der Materialaufwand um 
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10.782 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Wesentlichen ist dies auf den gestiegenen Aufwand im Bereich vor-

gelagerte Netznutzung, welche von der Preisentwicklung des vorgelagerten ÜNB geprägt ist, zurückzuführen. 

Die Personalaufwendungen i. H. v. 58.910 T€ (Vorjahr: 52.265 T€) sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Ta-

rifsteigerungen und zusätzlichen Mitarbeiter*innen, vor allem durch die Reintegration der m2c-Prozesse, im Rahmen 

eines Teilbetriebsübergangs von der prego GmbH, gestiegen. Am 31. Dezember 2025 waren bei der PW Netz AG (in-

klusive eines Vorstandes und der Auszubildenden) 664 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Im Jahr 2024 waren es zum 

Stichtag 594 Mitarbeiter*innen. 

Die Abschreibungen stellen sich gegenüber dem Vorjahr in Summe höher dar. Dabei betragen die Abschreibungen 

auf das immaterielle Anlagevermögen 9.654 T€ (Vorjahr: 9.282 T€). Beim Sachanlagevermögen erhöhen sich die Ab-

schreibungen auf 26.531 T€ (Vorjahr: 23.986 T€). 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Berichtsjahr um 3.100 T€ auf 25.090 T€ (Vorjahr: 21.990 T€) 

gestiegen.  

Das Beteiligungsergebnis i. H. v.  450 T€ (Vorjahr: 529 T€) fällt gegenüber dem Vorjahr geringer aus. 

Das EBIT (29.446 T€) als eine wesentliche Steuerungsgröße der PW Netz AG zeigt sich aufgrund der voran genannten 

Effekte gegenüber dem Vorjahr (26.526 T€) verbessert. Nach Berücksichtigung des Zinsergebnisses von 408 T€ (Vor-

jahr: -5.622 T€) ergibt sich ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung i. H. v. 29.854 T€ (Vorjahr: 20.904 T€). Das Zins-

ergebnis ist im Wesentlichen durch den Zinsertrag aus Pensionsrückstellungen sowie die Zinsbelastung aus aufge-

nommenen Darlehen zur Finanzierung der Assetstrategie bestimmt. 

Der operative Geschäftsverlauf des Jahres 2025 zeigt sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlich aufgrund der höheren 

Umsatzerlöse sowie niedererer Zinsbelastung verbessert dar. Das Jahresergebnis wird weiterhin durch die deutliche 

Absenkung der EK-Zinssätze gegenüber der dritten Regulierungsperiode (siehe dazu nachfolgenden Abschnitt) stark 

negativ beeinflusst. Gegenläufig kommt eine zusätzliche Belastung im Wesentlichen aus einem höheren Materialauf-

wand aufgrund gestiegener Energiebeschaffungspreise, bezogen auf den Beschaffungszeitpunkt (exklusive der durch-

laufenden Positionen EEG-Wälzungsmechanismus und Umlagen). 

Am 20. Oktober 2021 hat die BNetzA den EK-Zins für Strom- und Gasnetzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode 

i. H. v. 5,07 % für Neuanlagen und 3,51 % für Altanlagen (jeweils vor Steuern) festgelegt. Diese gegenüber den bishe-

rigen EK-Zinssätzen der 1. bis 3. Regulierungsperioden nochmals deutlich niedrigeren Werte beruhten auf einer sehr 

restriktiven branchenweiten Ermittlung des Wagniszuschlags.  

Aufgrund der vertraglichen Gewinnabführung an die PW AG kommt die PW Netz AG auf ein ausgeglichenes Jahreser-

gebnis. 

Die gemäß § 6b EnWG zu erstellenden Tätigkeitsabschlüsse weisen im Jahr 2025 neben der Aktivität Stromverteilung, 

Gasverteilung auch die Aktivität Intelligenter Messstellenbetrieb aus. Die Aktivität Stromverteilung weist vor Ergeb-

nisabführung einen Überschuss von 26.565 T€ (Vorjahr: 16.030 T€) und die Aktivität Intelligenter Messstellenbetrieb 

einen Fehlbetrag von -1.561 T€ (Vorjahr: 26 T€) aus. Für die erstmalig ausgewiesene Gasverteilung ergibt sich ein 

Überschuss von 616 T€. 
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Der im Rahmen des Lageberichts 2024 prognostizierte Anstieg der Umsatzerlöse bei Netzentgelten, aufgrund steigen-

der Netzentgelte, hat sich im Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Das Gesamtumsatzvolumen ist angestiegen und ist neben 

den Netzentgelten auf höhere Erlöse aus Umlagen zurückzuführen. Die für 2025 prognostizierte EBIT-Abwärtsentwick-

lung gegenüber 2024 hat sich nicht bestätigt, es zeigt stattdessen eine geringe, positive Entwicklung. Wie im letztjähri-

gen Ausblick geschildert, hat die PW Netz AG (auch weiterhin) im Zusammenhang mit energiewirtschaftlichen Risiken 

Vorsorge getroffen. Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung liegt auf einem deutlich höheren Niveau als geplant. 

Dies ist vorwiegend auf den gegenüber der Planung niedrigeren Personalaufwand als auch auf Rückstellungsauflösun-

gen zurückzuführen. 

2.3.2. Finanz- und Vermögenslage 

Das Anlagevermögen der Gesellschaft weist immaterielle Vermögensgegenstände i. H. v. 21.604 T€ (Vorjahr: 

20.000 T€), ein Sachanlagevermögen i. H. v. 687.098 T€ (Vorjahr: 630.522 T€) sowie Finanzanlagen i. H. v. 28.306 T€ 

(Vorjahr: 27.966 T€) aus. Damit ist das Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 58.520 T€ angestie-

gen. Der Anstieg ist dabei im Wesentlichen auf technische Anlagen und Maschinen, insbesondere Hoch- und Mit-

telspannungsleitungen sowie Ortsnetze und damit auf eine gesteigerte Investitionstätigkeit, zurückzuführen. 

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2025 Investitionen i. H. v. 95.335 T€ in immaterielle Vermögensgegenstände und 

das Sachanlagevermögen vorgenommen sowie Instandhaltungsmaßnahmen i. H. v. 25.580 T€ durchgeführt. Ins Fi-

nanzanlagevermögen wurden Investition i. H. v. 399 T€ getätigt. 

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der PW AG werden saldiert. Die Verrechnung erfolgt nur bei Vorliegen 

einer Aufrechnungsgrundlage. Im Geschäftsjahr 2025 liegen Forderungen gegenüber der PW AG i. H. v. 5.818 T€ vor. 

Das Umlaufvermögen, zeigt sich gegenüber dem Vorjahr auf einem niedrigeren Niveau i. H. v. 76.441 T€ (Vorjahr: 

82.689 T€), da sich die Positionen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände reduziert haben. Die Position 

der Forderungen besteht zu 94,68 % (Vorjahr: 94,98 %) aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

i. H. v. 72.378 T€, zu 5,05 % (Vorjahr: 4,89 %) aus Vorräten i. H. v. 3.859 T€ und zu 0,27 % (Vorjahr: 0,14 %) aus 

liquiden Mitteln i. H. v. 204 T€. 

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt infolge der Erhöhung des Eigenkapitals in 2025 303.572 T€. Die Eigenka-

pitalquote beträgt 37,31 % (Vorjahr: 14,92 %) und ist damit aufgrund der Eigenkapitalerhöhung deutlich gestiegen. 

Die Empfangenen Ertragszuschüsse sind aufgrund kundengetriebener Investitionstätigkeit der PW Netz AG um 

10.136 T€ gestiegen. 

Die Rückstellungen haben im Vergleich zum Vorjahr um 1.069 T€ zugenommen. Dabei entfallen 64,66 % auf Rück-

stellungen für Pensionen (204.969 T€) und 35,34 % auf übrige Rückstellungen (112.039 T€). Von den übrigen Rück-

stellungen, die sich gegenüber dem Vorjahr erhöht darstellen, entfallen 69,96 % auf Rückstellungen für Lieferungen 

und Leistungen, 6,01 % auf Rückstellungen für den Personalbereich, 0,38 % auf Rückstellungen für unterlassene In-

standhaltungen, 23,65 % auf andere Rückstellungen, darunter für gesetzliche und vertragliche Risiken. 

Der Ansatz der Pensionsrückstellungen ist gegenüber dem Vorjahr mit 204.969 T€ (Vorjahr 212.392 T€) um 7.423 T€ 

gesunken. Aufgrund der Zinsentwicklung des Abzinsungsfaktors sowie der niedrigeren Tarifentwicklung im Tarifvertrag 

wurde der entsprechende Anteil der Pensionsrückstellungen aufgelöst. 
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Die Verbindlichkeiten haben im Vergleich zum Vorjahr um 148.810 T€ abgenommen. Dabei handelt es sich in erster 

Linie mit 66,37 % um Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen v. a. aus Darlehen i. H. v. 78.506 T€, 

mit 25,05 % um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 29.624 T€ sowie mit 5,73 % um sonstige 

Verbindlichkeiten i. H. v. 6.774 T€. Auf erhaltene Anzahlungen entfallen 3.374 T€ bzw. 2,85 %. 

Die Cashflow-Rechnung findet sich im Anhang und weist einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. 

74.685 T€ (Vorjahr: 20.524 T€) aus. 

Der Finanzmittelfonds umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel. Die Bedienung von Verbindlichkeiten 

war unterjährig jederzeit sichergestellt. Ziel des Finanzmanagements ist die ausreichende Vorhaltung kurzfristig ver-

fügbarer Mittel zur Durchführung der operativen Geschäftstätigkeit. 

Die Finanzierung der Gesellschaft wird unter anderem durch einen Kreditrahmen der PW AG i. H. v. 40.000 T€, ge-

währte Darlehen der PW AG, sowie durch die Erwirtschaftung der Liquidität aus der laufenden Geschäftstätigkeit si-

chergestellt. 

 

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

3.1. Risikomanagement der Pfalzwerke Netz AG 

Unternehmerische Handlungen sind immer mit Chancen und Risiken verbunden. Zur Gewährleistung eines verantwor-

tungsvollen Umgangs mit den identifizierten Risiken, wurde vom Vorstand der PW Netz AG ein einheitliches Risikoma-

nagement implementiert. Der bewusste Umgang mit Risiken stellt einen integralen Bestandteil der Unternehmensfüh-

rung und -kultur der PW Netz AG dar. 

In der PW Netz AG ist eine Stelle zentral und unabhängig für die Steuerung des Risikomanagementprozesses verant-

wortlich. In den einzelnen Organisationseinheiten wird die Risikomanagementorganisation durch entsprechende Risi-

koansprechpartner (RAP) ergänzt. Die Risikoansprechpartner identifizieren, bewerten und leiten in enger Abstimmung 

geeignete Gegenmaßnahmen zur Reduzierung des Risikoportfolios ein. Identifizierte Risiken werden in einem 
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geregelten Prozess an das zentrale Risikomanagement gemeldet. Regelmäßig erfolgen Mitteilungen über die Gesam-

trisikopositionen und die wesentlichen Einzelrisiken an den Vorstand. Bei wesentlichen Veränderungen werden die 

zuständigen Entscheidungsträger ad-hoc informiert. Die eingesetzten Steuerungsmaßnahmen werden kontinuierlich 

überprüft und optimiert. 

Unter Risiko wird die Gefahr definiert, dass Ereignisse oder Handlungen das Unternehmen daran hindern, seine in der 

Planung festgelegten Ziele zu erreichen bzw. seine Strategie erfolgreich umzusetzen. Der Begriff des Risikos bezieht 

sich nicht nur auf die Gefahren, dass Risiken eintreten, sondern auch darauf, dass Chancen nicht realisiert werden 

können. 

Diese weitgehende Risikodefinition resultiert aus der Erkenntnis, dass auch das Zusammentreffen mehrerer, für sich 

gesehen, nicht existenzgefährdender Risiken in ihrer Gesamtauswirkung zu einer Existenzgefährdung führen kann. Die 

quantitative Zielgröße, auf die ein Risiko einwirkt, ist definiert als das erwartete Jahresergebnis. Dies bedeutet, dass 

die in der mittelfristigen Unternehmensplanung vorgegebenen Prämissen und planerisch verarbeiteten Gegebenheiten 

grundsätzlich nicht mehr als Risiko anzusehen sind. 

Im Risikohandbuch der PW Netz AG ist der Umgang mit identifizierten Risiken eindeutig geregelt. Risiken werden nach 

Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Diese Bruttobetrachtung bildet die Basis für die Festlegung 

von Gegenmaßnahmen. Geeignete Gegenmaßnahmen können sowohl Schadenshöhe als auch Eintrittswahrschein-

lichkeit wirksam reduzieren. Das Restrisiko nach Gegenmaßnahmen ist als Nettowert definiert. Für die Risikobeurtei-

lung ist die Nettobetrachtung maßgeblich.  

Die Netto-Risiken werden in Abhängigkeit ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit in drei Risikoklassen 

eingestuft. Die Festlegung der Wertgrenzen für die Risikoklassen erfolgt in enger Abstimmung mit dem Konzernrisiko-

management. 
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Risikoklasse Beschreibung des Risikos 

wesentlich 

Risiken, die das Jahresergebnis stark beeinflussen oder zu einer spürbaren Re-

duzierung des Unternehmenswertes führen 

Aktionen: akuter Handlungsbedarf 

überwachen 
Risiken, die eine spürbare Beeinträchtigung des Jahresergebnisses bewirken 

Aktionen: regelmäßig überwachen, ggf. handeln 

beobachten 

Risiken, die weder Jahresüberschuss noch Unternehmenswert spürbar beein-

flussen 

Aktionen: kein Handlungsbedarf 

Zum Bilanzstichtag liegen keine Kenntnisse über wesentliche Risiken vor. 

Die zu überwachenden Risiken, welche spürbare Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben 

könnten, betreffen Risiken auf Grundlage des Smart Meter Rollouts, von Naturereignissen und den daraus resultieren-

den Versorgungsunterbrechungen, EEG-Ausgleichsmengen Beteiligung an der VA450, Allgemeine Regulierungsrisi-

ken, Beschaffungssituation Netzportfolio VZR/DBA und die Reintegration der energiewirtschaftlichen Prozessabwick-

lung. 

Auf eine Darstellung der zu beobachtenden Risiken wird verzichtet, da der kumulierte Schadenerwartungswert der zu 

überwachenden Risiken rund 79 % des Gesamtschadenserwartungswerts der PW Netz AG abdeckt. 

3.1.1. Smart Meter Rollout 

Sollte die PW Netz AG die gesetzlich geforderte Mindestanzahl der gesamten Pflichteinbaufälle bis Ende 2025 nicht 

erreichen, besteht die Gefahr, dass die PW Netz AG die Grundzuständigkeit an einen sogenannten Auffangmessstel-

lenbetreiber verliert. 

3.1.2. Beschaffungssituation Netzportfolio VZR/DBA 

Veränderungen in der Wirtschaft / Politik haben einen direkten Einfluss auf den Marktpreis, was zu einer schnellen 

Veränderung führen kann. 

3.1.3.  Naturereignisse - Versorgungsunterbrechungen 

Im Bereich der Versorgungssicherheit, ein wesentliches Merkmal der Leistungserbringung von Energieversorgungsun-

ternehmen, kann es bei einem, von außen durch elementare Naturkräfte herbeigeführten Ereignis (Naturereignis/-ka-

tastrophe), zu einem unvorhersehbaren und unkalkulierbaren Risiko kommen. Beim Auftreten eines solchen Ereignis-

ses kann es zu Beschädigungen und dem Ausfall von Betriebsmitteln und Anlagen kommen; es können dabei alle 

Spannungsebenen betroffen sein. Ein solches Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar 

ist, kann mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln und durch äußerste Sorgfalt, nicht verhütet und unschädlich gemacht 

werden. Per Definition ist ein Umbau der Netze und Anlagen, der die Beschädigung und den Ausfall von Betriebsmitteln 

und Anlagen durch ein außergewöhnliches Naturereignis ausschließt, mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln nicht mög-

lich. 

Anlage 1

25-006487



 

 
 

Seite 15 
 

In die Kategorie der außergewöhnlichen Naturereignisse fallen ausschließlich die Ereignisse mit einem erheblichen, 

flächendeckenden Beschädigungspotenzial von Anlagen, Netzen und Betriebsmitteln. 

3.1.4. EEG-Ausgleichsmengen 

Aufgrund von Mengenabweichungen im Zuge der nachträglichen Testierung von EEG-Abrechnungen entstehen Aus-

gleichslieferungen zwischen der PW Netz AG und dem Übertragungsnetzbetreiber. Gleichzeitig sind die unterjährig 

bilanzierten Mengen höher als die im Rahmen der Testierung zu erwartenden Liefermengen mit Rücklieferungen im 

Folgejahr, was ebenfalls zu Ausgleichslieferungen führt, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. Durch die notwendige 

Beschaffung von Mengen am Markt besteht hier ein Preisrisiko. 

3.1.5. Beteiligung an der VA450 

Die Versorger-Allianz 450 Beteiligungs-GmbH & Co. KG (VA450) wurde 2020 gegründet, der Beitritt der PW Netz AG 

zur VA450 erfolgte mit einem Anteil von 9,4 % im darauffolgenden Geschäftsjahr. Nachdem sich insbesondere der 

Aufbau der Funkinfrastruktur deutlich verzögert hat, führte dies zu einem abweichenden Umsatzhochlauf. 

3.1.6. Allgemeine Regulierungsrisiken 

Im 5-Jahres-Rhythmus erfolgt für Netzbetreiber eine Kostenprüfung durch die Bundesnetzagentur. Für die fünfte Re-

gulierungsperiode Strom (2029 bis 2033) wird ausgehend vom Basisjahr 2026 in den Jahren 2027 bis 2028 eine Kos-

tenprüfung durchgeführt. Das durch die Bundesnetzagentur beschiedene Ausgangsniveau bilden dann die Basis für 

die zulässigen Erlöse in der kommenden Regulierungsperiode.  

3.1.7. Verspätete Einführung des Projektes PowerMerge 

Durch die Verschiebung des Go-Live-Termins vom 01. März 2026 auf den 08. Juni 2026 können geplante Einsparungs- 

und Optimierungseffekte erst später realisiert werden. Es sind Gegenmaßnahmen definiert, die auf ein GoLive am 

08. Juni 2026 hinwirken. 

3.1.8. Risiko im Umgang mit „vollen“ Netzen 

Aufgrund der bundesweiten Verknappung der Ressource Netzanschlussleistung vertreten Anschlusspetenten ihre In-

teressen zunehmend mit juristischer Begleitung. Angesichts der Anzahl der Anfragen kann die PW Netz AG die Anfra-

gen entweder nur mit reduzierter juristischer Betreuung abwickeln oder es entstehen Fristverletzungen. Das von 

PW Netz AG gewählte Vorgehen kann zu juristischen Auseinandersetzungen führen, deren Ergebnis neben einer An-

schlussverpflichtung auch rückwirkende Forderungen nach Ertragsausgleich zur Folge haben kann. 

3.1.9. Gesamtbeurteilung der Risikosituation 

Im Geschäftsjahr 2025 waren keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der 

PW Netz AG gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen könnten. Aus heuti-

ger Sicht drohen auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Auswirkungen der o. g. zu 

überwachenden Risiken auf die Risikolage der Gesellschaft werden stetig überprüft und, sofern erforderlich, im Risiko-

managementsystem entsprechend angepasst. 
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Zum Stichtag 31. Dezember 2025 liegen keine Erkenntnisse für existenzbedrohende Risiken für das kommende Ge-

schäftsjahr vor. 

3.2. Frauenquote 

Gemäß dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privat-

wirtschaft und im öffentlichen Dienst, in Kraft getreten am 1. Mai 2015, sind Zielgrößen für den Frauenanteil in Füh-

rungspositionen in der PW Netz AG festgelegt worden. Der Vorstand der PW Netz AG hat für die beiden Führungsebe-

nen unterhalb des Vorstands die Festlegung folgender Zielgrößen beschlossen: 

 

• Erste Führungsebene (Bereichsleiter/Stabsbereichsleiter): 0,0 % 
 

• Zweite Führungsebene (Abteilungsleiter):   5,0 % 

Der Aufsichtsrat hat eine Zielgröße für den Anteil von Frauen im Aufsichtsrat von mindestens 11,11 % und für den 

Anteil von Frauen im Vorstand von mindestens 0,0 % beschlossen.  

Die Festlegungen erfolgten zum 28. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2025. Die Zielquote für den Anteil von Frauen 

im Aufsichtsrat ist bis zum 31. Dezember 2025 zu erreichen. Die Zielgrößen für den Anteil von Frauen im Vorstand 

sowie für den Anteil von Frauen auf der ersten Führungsebene waren zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bereits 

erreicht. In Bezug auf die zweite Führungsebene wird die vom Vorstand festgelegte Zielgröße derzeit nicht mehr er-

reicht. Die absolute Anzahl von Frauen in der zweiten Führungsebene ist im Erfüllungszeitraum unverändert. Aufgrund 

des Teilbetriebsübergangs der m2c-Prozesse und der daraus resultierenden Neuzuordnung innerhalb der Bereiche der 

PW Netz AG sowie dem damit einhergehenden Anstieg der Anzahl der Abteilungsleiter ist der prozentuale Anteil von 

Frauen in der zweiten Führungsebene per 01.Juli 2025 auf 4,34 % gesunken. 

 

4. Ausblick und Prognose 

4.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die deutsche Wirtschaft ist 2025 um 0,2 % leicht gewachsen. Das Wirtschaftswachstum wird sich 2026 voraussichtlich 

weiter positiv entwickeln. Für 2026 liegen die aktuellen Wachstumsprognosen der Bundesbank bei +0,6 %, wobei vor 

allem in der zweiten Jahreshälfte die positive Entwicklung deutlicher wird. Die wirtschaftliche Entwicklung 2026 bleibt 

dabei aber weiter von hohen Risiken und Unsicherheiten geprägt, die neben der Stabilisierung der Konjunkturentwick-

lung infolge der wirtschafts- und finanzpolitischen Impulse weiter von der volatilen, globalen Entwicklung beeinflusst 

wird. 

4.2. Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Insgesamt stellt die Entwicklung des energiewirtschaftlichen Umfelds zunehmend höhere Anforderungen an die Unter-

nehmensleitung, die Führungskräfte und die Mitarbeiter*innen aller Bereiche des Unternehmens. Eine innovationsför-

dernde und flexibel auf das sich schnell verändernde Marktumfeld reagierende Unternehmenskultur, welche die Mitar-

beiter*innen entsprechend fordert und fördert, ist grundlegende Voraussetzung, um die ständige Anpassung unserer 

Geschäftsmodelle zu gewährleisten und im Wettbewerb zu bestehen. 
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4.3. Entwicklung des Geschäftsfeldes 

Die aktuellen energiewirtschaftlichen Entwicklungen bestätigen den auch für das Jahr 2026 zu erwartende dynamische 

Wandel der Energiewirtschaft in Deutschland. Die gesamte Branche sieht sich weiterhin großen Herausforderungen 

gegenüber, die durch die Digitalisierung der Energiewende und der Fortführung des Rollouts. 

Für eine belastbare Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ist eine Betrachtung der relevanten finanziellen Leistungsin-

dikatoren erforderlich. Diese beinhalten insbesondere die erwarteten Umsatz- und Ergebnisziele. Nach den Zahlen des 

Wirtschaftsplans des Jahres 2026 unter Berücksichtigung der derzeit aktuellen Einschätzungen ergibt sich für die 

PW Netz AG folgender Ausblick: 

• Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Umsatzerlöse 2026 leicht ansteigen. Dies ist im Wesentlichen auf die 

steigenden Ausgleichszahlungen für EEG und KWKG zurückzuführen. 

• Aktuell wird davon ausgegangen, dass das EBIT 2026 gegenüber dem Jahresabschluss 2025 eine deutliche Ab-

wärtsentwicklung zeigt. Im Jahr 2025 sind besondere Effekte zu beobachten, die aus nicht eingetretenen Risiken 

resultieren und mit der Auflösung von Rückstellungen in Zusammenhang stehen.  

• Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung wird 2026 im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr 2025 sig-

nifikant niedriger sein. 

• Im Zusammenhang mit energiewirtschaftlichen Risiken hat die PW Netz AG auch in den Vorjahren Rückstellungen 

gebildet. Sofern diese Risiken aufgrund neuer gesetzlicher Auslegung im Jahr 2026 entfallen, müssen die beste-

henden Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst werden. 

Mit strategischer Weitsicht, Optimierung der Prozesseffizienz sowie Ausbau der Netzvertriebsaktivitäten und Entwick-

lung neuer Geschäftsmodelle werden wir auch zukünftig ein sicherer und attraktiver Arbeitgeber sein.  
  

Anlage 1

25-006487



 

 
 

Seite 18 
 

Ludwigshafen am Rhein, 04. März 2026 

 

Pfalzwerke Netz AG 

Der Vorstand 

 

Dr. Holger Birl 
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Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt  

Wir, die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung 
der vorliegenden Rechnungslegung im Auftrag der Gesellschaft vorgenommen. 
Neben der gesetzlichen Funktion der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen 
gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Bestätigungsvermerk ausschließlich 
an die Gesellschaft und wurde zu deren interner Verwendung erteilt, ohne dass er 
weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Das in 
dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschluss-
prüfungen ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu 
sein, und nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegt unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der 
vorliegenden Rechnungslegung einschließlich der „Allgemeinen Auftragsbedingungen 
für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften“ in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung 
vom 1. Januar 2024 zugrunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, 
Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem 
Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein 
solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungs-
vermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eintretender Ereignisse oder Umstände 
vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.  

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste 
Ergebnis unserer Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu ent-
scheiden, ob und in welcher Form er dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und 
tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert 
oder aktualisiert. 

 



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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